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§ 2. Begriffsbestimmungen § 2. Begriffsbestimmungen 
 (1) 1. bis 18. …  (1) 1. bis 18. … 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, 
ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, 
vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Klein-
fahrzeuge sowie fahrzeugähnliches Kinderspielzeug (etwa Kinderfahrrä-
der mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und 
einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Win-
tersportgeräte. 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, 
ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, 
vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Klein-
fahrzeuge (etwa Mini- und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit Lenk-
stange, Trittbrett und mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchs-
tens 300 mm) sowie fahrzeugähnliches Spielzeug (etwa Kinderfahrräder 
mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer 
erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Winter-
sportgeräte. 

 20 bis 22…  20 bis 22… 
 23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von Gütern bestimmtes Kraftfahrzeug 

oder Fuhrwerk; 
 23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von Gütern bestimmtes Kraftfahrzeug, 

Fuhrwerk oder ein ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimm-
tes Fahrrad; 

 24 bis 30…  24 bis 30… 
 § 4. Verkehrsunfälle. 
 (1) bis (5a)… 

(5b) Für Verständigungen nach Abs. 5 und Meldungen gemäß Abs. 5a ist ei-
ne Gebühr von 36 Euro einzuheben, es sei denn, die Verständigung nach Abs. 5 
ist deshalb erfolgt, weil die im Abs. 1 genannten Personen oder jene, in deren 
Vermögen der Schaden eingetreten ist, einander Namen und Anschrift nicht 
nachweisen konnten. Von der Verpflichtung zur Entrichtung dieser Gebühr sind 
die Gebietskörperschaften und Lenker von Fahrzeugen derselben sowie die Len-
ker von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen ausgenommen. Auf Wunsch erhält 
jede Person des Abs. 5, die eine gebührenpflichtige Verständigung oder Meldung 
vorgenommen hat oder die die Gebühr entrichtet, eine Ausfertigung des von der 
Polizeidienststelle erstatteten Unfallberichtes. Die Gebühren sind, sofern sie nicht 

(5b) Für Verständigungen nach Abs. 5 und Meldungen gemäß Abs. 5a ist ei-
ne Gebühr von 36 Euro einzuheben, es sei denn, die Verständigung nach Abs. 5 
ist deshalb erfolgt, weil die im Abs. 1 genannten Personen oder jene, in deren 
Vermögen der Schaden eingetreten ist, einander Namen und Anschrift nicht 
nachweisen konnten.Von der Verpflichtung zur Entrichtung dieser Gebühr sind 
die Gebietskörperschaften, Lenker von Fahrzeugen und Reiter von Dienstpferden 
derselben sowie die Lenker von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen ausgenom-
men. Auf Wunsch erhält jede Person des Abs. 5, die eine gebührenpflichtige 
Verständigung oder Meldung vorgenommen hat oder die die Gebühr entrichtet, 
eine Ausfertigung des von der Polizeidienststelle erstatteten Unfallberichtes. Die 
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ohne weiteres entrichtet werden, von den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion vorzuschreiben. Sie fließen der 
Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Organe zu tragen hat. 

Gebühren sind, sofern sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von den Be-
zirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizei-
direktion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidi-
rektion vorzuschreiben. Sie fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand 
der Organe zu tragen hat. 

(6)… (6)… 
§ 26a. Fahrzeuge im öffentlichen Dienst § 26a. Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des 
Entminungsdienstes, der Militärstreife, der militärischen Nachrichtendienste und 
der Finanzverwaltung sind bei Fahrten, soweit dies für die ordnungsgemäße Aus-
übung des Dienstes erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an Geschwindig-
keitsbeschränkungen, an Fahrverbote gemäß § 52 lit. a Z 1, Z 6a, Z 6b, Z 6c, 
Z 6d, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b, und Z 8c und an die Verbote bezüglich des Zufah-
rens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch Fahrstreifen und 
Straßen für Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber nicht Personen gefährden 
oder Sachen beschädigen. 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des 
Entminungsdienstes, der Militärpolizei, der militärischen Nachrichtendienste und 
der Finanzverwaltung sind bei Fahrten, soweit dies für die ordnungsgemäße Aus-
übung des Dienstes erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an Geschwindig-
keitsbeschränkungen, an Fahrverbote gemäß § 52 lit. a Z 1, Z 6a, Z 6b, Z 6c, 
Z 6d, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b, und Z 8c und an die Verbote bezüglich des Zufah-
rens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch Fahrstreifen und 
Straßen für Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber nicht Personen gefährden 
oder Sachen beschädigen. 

(2)… (2)… 
§ 44b. Unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen § 44b. Unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 

(1) bis (3)… (1) bis (3)… 
 (3a) Von der Verpflichtung zur Verständigung der Behörde gemäß Abs. 3 

ausgenommen sind die von den Organen des Straßenerhalters veranlassten Ver-
kehrsbeschränkungen gemäß Abs. 1. Das nach Abs. 1 tätig gewordene Organ des 
Straßenerhalters hat in diesem Fall die Veranlassung oder Maßnahme und deren 
Aufhebung zu dokumentieren. Die Behörde kann in diese Dokumentation bei 
dem nach Abs. 1 tätig gewordenen Organ Einsicht nehmen. Diese Dokumentation 
gilt als der von der Behörde gemäß Abs. 3 festzuhaltende Aktenvermerk. 

(4)… (4)… 
§ 46. Autobahnen § 46. Autobahnen 

(1) bis (5)… (1) bis (5)… 
(6) Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit 

mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Ein-
(6) Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit 

mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Ein-
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satzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit mehr 
als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem daneben liegenden 
Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer von 
Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Straßendienstes und Fahrzeugen des 
Pannendienstes benützt werden. 

satzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit mehr 
als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem daneben liegenden 
Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer von 
Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Straßendienstes, Fahrzeugen des 
Pannendienstes und Leichenwägen benützt werden. 

§ 52. Vorschriftszeichen § 52. Vorschriftszeichen 
lit. a Z 1 bis 14… lit. a Z 1 bis 14… 

14a. ,REITVERBOT’ 

  
Dieses Zeichen zeigt an, dass das Reiten verboten ist. 

 

14a. ,REITVERBOT’ 

  
Dieses Zeichen zeigt an, dass das Reiten verboten ist. Ausgenommen sind 

Organe der Bundespolizei als Reiter von Dienstpferden. 
§ 79. Reiten § 79. Reiten 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) … 
 (4) Absatz 2 und 3 gelten nicht für Organe der Bundespolizei als Reiter von 

Dienstpferden. 
§ 88. Spielen auf Straßen. § 88. Spielen auf Straßen. 

(1) Auf der Fahrbahn sind Spiele jeder Art verboten; dies gilt nicht für 
Wohnstraßen. Wenn es das öffentliche Interesse erfordert und keine erheblichen 
Interessen am unbehinderten Straßenverkehr entgegenstehen, kann die Behörde 
durch Verordnung einzelne Fahrbahnen oder Fahrbahnabschnitte entweder dau-
ernd oder für bestimmte Zeiten von diesem Verbot ausnehmen und für den übri-
gen Verkehr sperren. Eine solche Fahrbahn darf jedoch mit fahrzeugähnlichem 
Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln nur befahren werden, wenn sie 
keine oder nur eine geringe Neigung aufweist. Weiters kann die Behörde durch 
Verordnung auf einzelnen Fahrbahnen oder Fahrbahnabschnitten entweder dau-
ernd oder für bestimmte Zeiten das Fahren mit Rollschuhen zulassen. 

(1) Auf der Fahrbahn sind Spiele jeder Art verboten; dies gilt nicht für 
Wohnstraßen. Wenn es das öffentliche Interesse erfordert und keine erheblichen 
Interessen am unbehinderten Straßenverkehr entgegenstehen, kann die Behörde 
durch Verordnung einzelne Fahrbahnen oder Fahrbahnabschnitte entweder dau-
ernd oder für bestimmte Zeiten von diesem Verbot ausnehmen und für den übri-
gen Verkehr sperren. Eine solche Fahrbahn darf jedoch mit fahrzeugähnlichem 
Spielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln nur befahren werden, wenn sie keine 
oder nur eine geringe Neigung aufweist. Weiters kann die Behörde durch Verord-
nung auf einzelnen Fahrbahnen oder Fahrbahnabschnitten entweder dauernd oder 
für bestimmte Zeiten das Fahren mit Rollschuhen zulassen. 



  4 von 5 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(1a)… (1a)… 
(2) Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit fahrzeug-

ähnlichem Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln sind verboten, 
wenn hiedurch der Verkehr auf der Fahrbahn oder Fußgänger gefährdet oder 
behindert werden. Kinder unter zwölf Jahren müssen beim Befahren von Geh-
steigen oder Gehwegen mit den genannten Geräten überdies von einer Person, die 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, beaufsichtigt werden, wenn sie nicht Inhaber 
eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

(2) Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit fahrzeug-
ähnlichem Spielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln sind verboten, wenn hie-
durch der Verkehr auf der Fahrbahn oder Fußgänger gefährdet oder behindert 
werden. Kinder unter zwölf Jahren müssen beim Befahren von Gehsteigen oder 
Gehwegen mit den genannten Geräten überdies von einer Person, die das 16. 
Lebensjahr vollendet hat, beaufsichtigt werden, wenn sie nicht Inhaber eines 
Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

(3)… (3)… 
 § 88b. Rollerfahren 
 (1) Das Fahren mit Klein- und Minirollern mit elektrischem Antrieb 

(elektrisch betriebene Klein- und Miniroller) ist auf Gehsteigen, Gehwegen und 
Schutzwegen verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gehsteige und 
Gehwege, auf denen durch Verordnung der Behörde das Fahren mit elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von 
nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 
km/h erlaubt wurde. Das Fahren ist ferner mit elektrisch betriebenen Klein- und 
Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt 
und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h auf Fahrbahnen, auf 
denen das Radfahren erlaubt ist, zulässig. 

 (2) Bei der Benutzung von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern 
sind alle für Radfahrer geltenden Verhaltensvorschriften zu beachten; insbesonde-
re gilt die Benützungspflicht für Radfahranlagen (§ 68 Abs. 1) sinngemäß . Bei 
der Benützung von Radfahranlagen haben Rollerfahrer die gemäß § 8a vorge-
schriebene Fahrtrichtung einzuhalten. 

(3) Benutzer von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern haben sich so 
zu verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer weder gefährdet noch behindert 
werden; insbesondere haben sie auf Gehsteigen und Gehwegen Schrittgeschwin-
digkeit einzuhalten sowie die Geschwindigkeit in Fußgängerzonen, in Wohnstra-
ßen und in Begegnungszonen dem Fußgängerverkehr anzupassen. 

(4) Kinder unter 12 Jahren dürfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, au-
ßer in Wohnstraßen, nur unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr voll-
endet hat, mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern fahren, wenn sie 
nicht Inhaber eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 
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(5) Elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind mit einer wirksamen 

Bremsvorrichtung, mit Rückstrahlern oder Rückstrahlfolien, die nach vorne in 
weiß, nach hinten in rot und zur Seite in gelb wirken sowie bei Dunkelheit und 
schlechter Sicht mit weißem Licht nach vorne und rotem Rücklicht auszurüsten. 

§ 94d. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde § 94d. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 
 1 bis 20…  1 bis 20… 
  21. die Erlassung von Verordnungen nach § 88b Abs. 1 StVO. 

§ 103. Inkrafttreten und Aufhebung § 103. Inkrafttreten und Aufhebung 
(1) bis (20)…. (1) bis (20)… 

 (21) § 2 Abs. 1 Z 19 und Z 23, § 4 Abs. 5b 2. Satz, § 26a Abs. 1, § 44b 
Abs. 3a, § 46 Abs. 6, § 52 lit. a Z 14a, § 79 Abs. 4, § 88 Abs. 1 und 2, § 88b so-
wie § 94d Z 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.xx /2019 treten 
mit 1. Juni 2019 in Kraft. 
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